(Ubersetzung)
Erklarung der Republik Osterreich

Im Einklang mit Artikel 70 und Artikel 10 Absatz 1 des Ubereinkommens im Rahmen des
Seerechtsiibereinkommens der Vereinten Nationen Uber die Erhaltung und nachhaltige
Nutzung der biologischen Vielfalt der Meere von Gebieten auBerhalb nationaler
Hoheitsbefugnisse macht die Republik Osterreich die Ausnahme gemaR Artikel 10 Absatz 1
Satz 2 des Ubereinkommens geltend, um eine riickwirkende Anwendung auszuschlieRen.
Daher gelten die Bestimmungen des Ubereinkommens fiir die Republik Osterreich nur fiir
Tatigkeiten im Zusammenhang mit maringenetischen Ressourcen und digitalen
Sequenzinformationen (ber maringenetische Ressourcen von Gebieten auRerhalb
nationaler Hoheitsbefugnisse, die nach Inkrafttreten des Ubereinkommens fiir die Republik

Osterreich gesammelt und generiert wurden.



	Erklärung der Republik Österreich

